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Tabelle 1 Verkehrsparameter der betroffenen Straßen 

1 Lärmaktionsplan Straße Kreisstadt Homburg 

 
1.1 Beschreibung der Hauptverkehrsstraßen 

 
Die betroffenen Straßenabschnitte in der Kreisstadt Homburg sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 

Folgende Verkehrsparameter liegen dabei vor (s. Tabelle 1): 

  

 

Straße Zählstelle 

Lage 

DTV1 Anteil 

Kfz>3,5t 

[%]2 

Geschwindigkeit 

Pkw 

[km/h] 

Geschwindigkeit 

Lkw 

[km/h] 

A 6 66090104 41.660 16,6 100 / 120 / 1303 80 

 AS Homburg, (9) bis AS  12,6   

 Waldmohr, (10)  28,6   

A 8 67090132 35.164 10,6 100 / 120 / 130 80 

 Stadtgrenze West bis AS  7,1   

 Homburg-Einöd (30)  15,3   

 
67090131 31.768 10,9 100 / 120 80 

 AS Wellesweiler (25) bis  7,5   

 Stadtgrenze Südost  15,9   

B 423 66090516 8.596 1,7 50 / 70 / 100 50 / 70 / 80 

 Stadtgrenze Nord bis L 118  0,6   

   1,8   

 
66090540 22.711 3,5 50 / 70 / 90 50 / 70 / 80 

 Stadtgrenze West bis L 119  1,3   

   4,3   

 
66100428 27.531 2,3 50 50 

 L 119 bis Ringstraße  0,9   

   2,7   

 
66090427 15.424 3,1 50 / 70 50 / 70 

 Ringstraße bis Bierbacher Straße  1,1   

   3,5   

 
67090220 13.988 3,2 100 80 

 Bierbacher Straße bis L 110  1,2   

   3,8   

 
67090219 12.181 6,3 50 / 100 50 / 80 

 L 110 bis AS A8 (30)  3,0   

   7,9   

 
67090426 10.492 5,4 100 80 

 AS A8 (30) bis Stadtgrenze Süd  2,0   

 

 
1 Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

 
2 Day, evening, night 

 
3 130 km / h sind die Richtgeschwindigkeit für Pkw auf BAB. 
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6,5 

  

L 110 67090996 14.365 2,4 50 50 

 B 423 bis Stadtgrenze  0,8   

   2,7   

L 118 66090515 11.439 2,2 50 / 70 / 100 50 /70 / 80 

 B 423 bis Berliner Straße  0,8   

   2,3   

 
66100093 15.436 1,7 50 / 70 50 / 70 

 Berliner Straße bis L 119  0,6   

   2,0   

L 119 66090236 14.887 3,2 50 / 100 50 / 80 

 Stadtgrenze West bis Beedener  1,2   

 Straße  3,9   

 
66090237 12.179 4,3 50 50 

 Beedener Straße bis B 423  1,6   

   5,0   

 
66100241 17.849 3,6 50 50 

 B 423 bis Robert-Bosch-Straße  1,3   

   4,3   

 
66100240 8.534 5,8 50 50 

 Robert-Bosch-Straße Bis  2,1   

 Karlsbergstraße (L 120)  6,8   

 
66100238 9.139 5,4 50 / 70 / 100 50 / 70 / 80 

 Karlsbergstraße (L 120) bis L 223  1,9   

   6,7   

 
 

 

1.2 Zuständige Behörde 

 
Gemäß BImSchG § 47e Abs. 1 sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden mit der 

Aufstellung des Lärmaktionsplans betraut. Dies ist die: 

 

Kreisstadt Homburg 

Am Forum 5 

66424 Homburg 

Telefon: 06841/101-0 

Gemeindeschlüssel: 10045114. 

 

 
1.3 Rechtlicher Hintergrund 

 

Den rechtlichen Hintergrund bilden die 

 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewer- 

tung und Bekämpfung von Umgebungslärm (‘EU-Umgebungslärmrichtlinie’) sowie das 
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 Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 

24. Juni 2005, (§ 47a-f des BImSchG). 

 
Grundlage für die Aufstellung eines Lärmaktionsplans sind die strategischen Lärmkarten, die gemäß § 47c 

BImSchG erstellt wurden sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 47d BImSchG. 

 

 
1.4 Geltende Grenzwerte 

 

Die Grenzwerte für Straßenverkehrslärm im nationalen Recht beziehen sich auf den Beurteilungszeitraum Tag 

(06.00 bis 22.00 Uhr) bzw. Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr). Sie sind gebietsspezifisch und werden hier für Misch- 

gebiete (MI) und Allgemeine Wohngebiete (WA) angegeben. 

 ’Verkehrslärmschutzverordnung’ (16. BImSchV) 

Die Verkehrslärmschutzverordnung gilt für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Straßen- und 

Schienenwegen. Die Grenzwerte für den Lärmschutz (Lärmvorsorge) betragen für MI 64 dB(A) tags und 

54 dB(A) nachts bzw. für WA 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts. 

 ’Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes’ (VLärmSchR 97) 

auf der Grundlage des Bundeshaushaltsgesetzes 

Die VLärmSchR 97 gelten für bestehende Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes. Die Grenzwerte 

für den Lärmschutz (Lärmsanierung) betragen für MI 66 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts bzw. für WA 

64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts. 

 

 

1.5 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 

 
Die Abbildungen 1 und 2 (Isolinienkarten) spiegeln die Gesamtbelastung durch Straßenverkehrslärm in der 

Kreisstadt Homburg für die Lärmindikatoren LDEN bzw. LNight wider. Aus der Tabelle 2 ist die Zahl betroffener 

Einwohner, aus der Tabelle 3 sind die Zahl der betroffenen Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie 

die betroffene Fläche ersichtlich. 

 
Tabelle 2 Zahl betroffener Menschen 
 

Pegelbereich 

[dB(A)] 

LDEN 

Zahl betroffener Menschen 

LNight 

Zahl betroffener Menschen 

Ungerundet EU-Rundung Ungerundet EU-Rundung 

50-54 - - 2.001 2.000 

55-59 3.526 3.500 1.626 1.600 

60-64 1.607 1.600 514 500 

65-69 1.479 1.500 0 0 

70-74 354 400 0 0 

>75 0 0 - - 
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Tabelle 3 Zahl betroffener Wohnungen und Schulen, betroffene Fläche 
 

Schwellenwert 

[dB(A)] 

LDEN 

Zahl betroffener 

Wohnungen 

LDEN 

Zahl betroffener 

Schulen 

LDEN 

Zahl betroffener 

Krankenhäuser 

LDEN 

Betroffene Fläche 

in km² 

>55 3.495 6 0 23,69 

>65 913 1 0 6,91 

>75 0 0 0 0,95 

 

Die auf der Basis der Lärmkartierung geschätzte Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten beträgt 2, die 

geschätzte Zahl der Fälle starker Belästigung 1.154 und die geschätzte Zahl der Fälle starker Schlafstörung 

beträgt 260. 

 

 

1.6 Bewertung der Zahl Betroffener 

 
Zur Bewertung der Lärmbelastungssituation können die o. a. Grenzwerte der verschiedenen Regelwerke zur 

Orientierung herangezogen werden; für die Bürger ist aus der Lärmkartierung allein kein gesetzlicher Anspruch 

auf Lärmminderung ableitbar. Die Kreisstadt Homburg geht in der Lärmaktionsplanung für die Maßnahmen- 

konzeption von einem Auslösewert von 65 dB(A) für den Lärmindex LDEN bzw. 55 dB(A) für den Lärmindex 

LNight aus. 

 

 

1.6.1 Vordringlicher Handlungsbedarf 

 
Bei Überschreitung der Werte von 65 dB(A) LDEN bzw. 55 dB(A) LNight besteht vordringlicher Handlungsbedarf, 

um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Durch eine Hotspotanalyse wurden folgende Maßnah- 

menbereiche identifiziert: 

Jägersburg 

 B 423: Jägersburg, Saar-Pfalz-Straße 

 L 118: Jägersburg, Saar-Pfalz-Straße 

Homburg, Innenstadt 

 B 423: Bexbacher Straße, Entenweiher Straße, Zweibrücker Straße von Richard-Wagner-Straße bis Cap- 

pelallee 

 L 119: Saarbrücker Straße von Pirminiusstraße bis Bexbacher Straße 

 L 119: Richard-Wagner-Straße von B 423 (Bexbacher Straße) bis L 118 (Robert-Bosch-Straße) 

Bruchhof 

 L 119: Kaiserslauterer Straße von Closenbruchstraße bis ‘Am Gutshof‘ 

Schwarzenbach 

 B 423: Einöder Straße von Ortseingang ‘Am Webersberg‘ bis Lambsbach 
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Abbildung 1 Verkehrslärmbelastung Kreisstadt Homburg, Lärmindikator LDEN 
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Abbildung 2 Verkehrslärmbelastung Kreisstadt Homburg, Lärmindikator LNight 
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Schwarzenacker 

 B 423: Homburger Straße von Lambsbach bis Einmündung L 110 (Hauptstraße) 

 L 110: Hauptstraße, Ernstweilerstraße von B423 bis L 469 (Dinglerstraße) 

 

 
1.6.2 Langfristiger Handlungsbedarf: Vermeidung von Belästigungen 

 

Die Empfehlungen des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) gehen davon aus, dass bei einer Unter- 

schreitung der Werte von 50 dB(A) tags bzw. 40 dB(A) nachts Lärmbelästigungen vermieden werden können. 

Zum Erreichen dieser Zielwerte ist ein langfristiges, durch den Bund und das Land zu entwickelndes Verkehrs- 

lärmschutzkonzept erforderlich. 

 

 
1.7 Bereits vorhandene und geplante Maßnahmen zur Lärmminderung 

 

Entlang der BAB 6 und der L 118 sind zum Schutz des Ortsteils Reiskirchen Lärmschutzwände vorhanden. 

Entlang der B 423 gibt es eine Lärmschutzwand zwischen Cappelallee und Ulmenweg zum Schutz der östlich 

davon gelegenen Wohnbebauung. Weitere Lärmschutzwände an der BAB 8 schützen die Wohnbebauung in 

Ingweiler. Im Rahmen der Lärmkartierung wurde durch den Landesbetrieb für Straßenbau angegeben, dass 

von einem bereits lärmmindernden Fahrbahnbelag (Splittmastixasphalt) auf allen Straßenabschnitten auszu- 

gehen ist. 

 

 

1.8 Maßnahmenkatalog zur Lärmaktionsplanung 

 
Für die durch die Hotspotanalyse herausgearbeiteten Maßnahmenbereiche im Innerortsbereich und in den 

Stadtteilen Jägersburg, Bruchhof, Schwarzenbach und Schwarzenacker kann, neben den in LAP der Stufe I 

und II vorgeschlagenen Maßnahmen, auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h betrachtet 

werden. Mit der Umsetzung einer solchen Geschwindigkeitsbeschränkung könnten die nachfolgend tabellarisch 

dargestellten Verringerungen der Betroffenheit im gesamten Untersuchungsraum erreicht werden. 

 
Tabelle 4 Veränderung der Betroffenheit durch Geschwindigkeitsbeschränkung 
 

Intervalle in dB(A) Betroffene 

LDEN 

50 km/h 

Betroffene 

LDEN 

30 km/h 

Betroffene 

LDEN 

Differenz 

Betroffene 

LNight 

50 km/h 

Betroffene 

LNight 

30 km/h 

Betroffene 

LNight 

Differenz 

50-54 - - - 2.001 2.284 +283 

55-59 3.526 3.514 -12 1.626 1.504 -122 

60-64 1.607 1.855 +248 514 35 -479 

65-69 1.479 1.201 -278 0 0 0 

70-74 354 7 -347 0 0 0 

>75 0 0 0 - - - 

 

Die geschätzte Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten würde sich nicht verändern, die geschätzte Zahl 

der Fälle starker Belästigung könnte um 132 von 1.154 auf 1.022 und die geschätzte Zahl der Fälle starker 

Schlafstörung um 40 von 260 auf 220 verringert werden. 
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1.10 Sonstige Maßnahmen 

 
Der Lärmaktionsplan der Stufe I und II hat bereits Vorschläge, die zu einer Verringerung des Verkehrslärms 

führen können, aufgeführt. Diese behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Zu den Maßnahmen gehören bspw. ein 

leistungsfähiges System des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die Förderung von Fahrrad- und 

Fußweginfrastruktur, eine Stadtentwicklung hin zum Konzept der ‘Stadt der kurzen Wege‘. 

 

 

1.11 Ruhige Gebiete 

 
Ruhige Gebiete werden im Rahmen der Lärmaktionsplanung nicht separat ausgewiesen. In der Kreisstadt 

Homburg gibt es bereits zahlreiche Schutzgebiete (z. B. Landschaftsschutz- und FFH-Gebiete), die in der Regel 

eine sehr geringe Lärmbelastung aufweisen und durch andere gesetzliche Regelungen dauerhaft gesichert 

sind. 

 

 

1.12 Bewertung der Durchführung der Maßnahmen 

 
Die Durchführung der Maßnahmen wird mit der turnusmäßigen Überprüfung und Aktualisierung des Lärmak- 

tionsplans vorgenommen. 

 

 

1.13 Finanzielle Informationen 

 

Eine volkswirtschaftlich orientierte Kosten-Nutzen-Rechnung versucht, Lärmschadenskosten als externe Ko- 

sten zu beschreiben. Hier wird auf die in den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung genannte Methodenkon- 

vention des Umweltbundesamts zurückgegriffen. Ohne Umsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkung betra- 

gen die Lärmschadenskosten durch das kartierte Straßennetz in der Kreisstadt Homburg 1.855.000 €. Durch 

die Umsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h innerhalb der Maßnahmenbereiche in der 

Ortsdurchfahrt verringern sich diese Kosten um 232.000 € auf 1.623.000 €. 

 

 

2 Protokolle der öffentlichen Anhörung 

 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Lärmaktionsplans und die Einbeziehung der Träger öffentlicher 

Belange sind für die Zeit vom 14.07.2025 bis zum 08.08.2025 vorgesehen. Die Bürger werden über die Inter- 

netseite der Kreisstadt Homburg über die Möglichkeit zur Beteiligung informiert; der Entwurf des Lärmaktions- 

plans kann dazu eingesehen werden. Die eingehenden Stellungnahmen werden bewertet. Eine Verabschie- 

dung des Lärmaktionsplans durch den Stadtrat ist für September 2025 geplant. Der Öffentlichkeit wird der 

Lärmaktionsplan bekannt gegeben. 

 

 
Homburg, den 04.07.2025 Kreisstadt Homburg 

Der Oberbürgermeister 

 
 

 

Michael Forster 


